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I. ALLGEMEINES 
 
 

1) Auftrag 

Schriftlich erteilter Auftrag am 03.02.2026 von Herrn Mag. Wolfgang Winkler, 

Ditscheinergasse 2/4, 1030 Wien, in seiner Eigenschaft als Masseverwalter, 

zur Ermittlung des Verkehrswertes des 1/1-Anteils der Liegenschaft mit GST-

Nr. 377/1, EZ 1503, GST-Nr. 377/2, EZ 3143, Grundbuch 05012 Mannersdorf 

am Leithagebirge, Bezirksgericht Bruck an der Leitha. 

 
 

2) Zweck 

Das Gutachten wurde von Herrn Mag. Wolfgang Winkler in seiner Eigenschaft 

als Masseverwalter in Auftrag gegeben, betreffend das Konkursverfahren 

Ziegelofengasse 1 Projekt GmbH, Doktor-Hanswenzel-Gasse 15, 1230 Wien, 

FN 512105 x, zur Ermittlung des Verkehrswertes der oben angeführten 

Liegenschaft. 

 
 

3) Bewertungsstichtag 

Als Bewertungsstichtag wird der Februar 2026 festgesetzt. 
 

Die örtliche Besichtigung und auch die Planeinsicht am Bauamt der 

Stadtgemeinde Mannersdorf am Leithagebirge fand am 12.02.2026, in der Zeit 

von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, statt. 
 

Bei dieser Besichtigung waren anwesend: 

 

 

 Sachverständige:    Arch. Dipl.-Ing. Horst Jäger 

       Stefan Requat 

 
  

 
Die Liegenschaft war frei zugänglich.  
 
Der Bauakt konnte, soweit für die Bewertung erforderlich, ausgehoben 
werden. 
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Grundlagen und Unterlagen der Bewertung 
 

- Lokalaugenschein am 12.02.2026 

- Grundbuchsauszüge vom 29.01.2026 

- Flächenwidmungs– und Bebauungsplan Stadtgemeinde Mannersdorf am 

Leithagebirge (Mehrgeschossige Häuser) 

- Genehmigte Einreichpläne 

- Baubescheide und Einstellungsbescheide 

- Google Maps 

- Wikipedia 

- Immobilienpreisspiegel Gewinn Mai 2025 

- Statistik Austria 

- Bodenwert.at 

- ImmoWertZT 

- Liegenschaftsbewertung – Heimo Kranewitter, 7. Auflage 

- „Der Wert von Immobilien“ – Seiser/Kainz  

- Eigene Archivunterlagen des Sachverständigen 

 

 

4) Vollständigkeitserklärung 

Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung bezüglich der Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen und Informationen und ist nicht 

verpflichtet, die Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten Unterlagen 

und Informationen zu überprüfen und / oder zu bestätigen oder Original-

Unterlagen zu prüfen. 
 

Der Auftraggeber erklärt, dass er sämtliche ihm bekannte Informationen und 

Unterlagen, welche für die Bewertung der Liegenschaft von Relevanz sind 

bzw. sein könnten, an den gefertigten Sachverständigen übermittelt hat und 

ihm keine weiteren bewertungsrelevanten Unterlagen oder Umstände bekannt 

sind. 
 

 

5) Bewertungsvoraussetzungen 

Die Währungsbeträge sind in EURO angegeben. 
 

Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise zum Stichtag 

Gültigkeit. Das Gutachten stellt ausschließlich auf die Marktverhältnisse zum 

Stichtag dieses Gutachtens ab. Mögliche Änderungen der Marktverhältnisse 

werden und können daher auch nicht berücksichtigt werden. Nach dem 

Stichtag eintretende Änderungen der Marktverhältnisse und daraus folgend 

einzelne Bewertungsparameter müssten erforderlichenfalls zu einer 

Nachbewertung führen. 
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Festgestellt wurde ausschließlich der Wert der gegenständlichen 

Liegenschaft. Eine Zusicherung, dass diese frei von Schäden oder sonstigen 

Mängel ist, kann nicht gegeben werden. 
 

Feststellungen hinsichtlich des Bauwerks und des Bodens wurden nur 

insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 
 

Der Wertermittlung, sowie der rechtlichen Bewertung wurden ausschließlich 

Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, ordnungsgemäßen 

und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem und 

überwiegend bei einer örtlichen Besichtigung anlässlich der Befundaufnahme, 

sowie aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen 

erkennbar oder sonst bekannt geworden sind. 
 

Im Bodenwert ist keine USt. zu berücksichtigen, in den Abbruchkosten ist sie 

enthalten, ebenso in den Planungskosten. 
 

Die Wertermittlung erfolgt geldlastenfrei, also ohne Berücksichtigung von 

Pfandrechten und unabhängig von deren Grundbuchseintrag. Die 

Wertermittlung erfolgt in der Annahme, dass Wertminderungen durch 

Altlasten, wie z.B. Bodenkontaminationen oder auch andere, die Liegenschaft 

entwertenden Altbodenverhältnisse, nicht vorhanden sind. Darüber 

hinausgehende Untersuchungen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen 

oder hinsichtlich anderer die Liegenschaft entwertender Altbodenverhältnisse 

wurden durch den Sachverständigen nicht vorgenommen. 
 

Flächen-, Raum- oder sonstige Maßnahmen wurden aus den übergebenen 

Unterlagen übernommen und nicht mit der Natur verglichen. Eigene 

Vermessungen oder Messungen durch den Sachverständigen waren nicht 

Gegenstand des Auftrages. Eine Haftung für die Richtigkeit der 

übernommenen Maßnahmen wird daher von Sachverständigen nicht 

vorgenommen und wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

Eine Prüfung der baubehördlichen Genehmigungen, der Konsensmäßigkeit 

und einer rechtmäßigen Nutzung der Liegenschaft wurde vom 

Sachverständigen nicht durchgeführt. Eine Überprüfung der öffentlich 

rechtlichen Bestimmungen, einschließlich Genehmigungen, Widmungen, 

Abnahmen, Auflagen und dergleichen bezüglich des Bestandes und der 

Nutzung baulicher Anlagen erfolgte nicht. Es wurde davon ausgegangen, dass 

die Räumlichkeiten allen relevanten und gesetzlichen Regelungen 

entsprechen, einschließlich der Bestimmungen über Brand- und Schallschutz. 

Die Einsichtnahme in den Bauakt der Liegenschaft bei der zuständigen 

Baubehörde war auftragsgemäß nicht Gegenstand der Bestandsaufnahme. 
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Eine rechtliche Prüfung von Kaufverträgen, Mietverträgen, Pachtverträgen und 

sonstigen Nutzungsverträgen, von Bewirtschaftungsverträgen, von 

Nebenvereinbarungen, außerbücherlichen Rechten und Lasten der 

Liegenschaft und dergleichen waren nicht Gegenstand des Auftrages. 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 

Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte 

zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer 

Exaktheit feststehende Größe sein. 
 

Das Gutachten wurde auf die angeführten Unterlagen und Informationen 

aufgebaut. Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder 

Informationen zur Änderung des Gutachtens führen können. Ergeben sich 

neue Fakten oder Umstände, behält sich der Sachverständige daher 

ausdrücklich eine Änderung oder Ergänzung des Gutachtens oder eine 

Nachbewertung vor. 
 

 

6) Haftung des Sachverständigen 

Der Sachverständige weist darauf hin, dass er dem Auftraggeber für 

Vermögensschäden aufgrund von leichter Fahrlässigkeit ausschließlich bis zu 

dem in der abgeschlossenen Vermögens- und Schadenshaftpflicht-

versicherung angeführten Betrag in der Höhe von € 1,3 Mio. haftet. 
 

Das vorliegende Gutachten wurde mit größter Sorgfalt und gewissenhaft nach 

den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausführung und unter Beachtung 

der getroffenen Vereinbarungen erstellt. 
 

Der Sachverständige haftet nicht für Änderungen der Markverhältnisse und 

sich daraus ändernden Parametern der Bewertung. 
 

Sollte eine Vorlage des Gutachtens bei Behörden und Ämtern beabsichtigt 

sein, weist der Sachverständige darauf hin, dass jegliche Haftung in Bezug auf 

dessen Anerkennung ausgeschlossen wird und der Gutachtensauftrag und 

dessen Erfüllung dadurch nicht berührt werden. 
 

Haftungen des Sachverständigen gegenüber Dritten sind jedenfalls 

ausgeschlossen.  
 

Dritte können gegenüber dem Sachverständigen aus diesem Vertrag und aus 

den unter Zugrundlegung dieses Vertrages gefertigten Gutachten keine 

Rechte geltend machen. 
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7) Sonstiges 

Das Gutachten genießt Urheberschutz. Es ist nur für den Auftraggeber und 

nur für den angegebenen Zweck bestimmt. Der Auftraggeber ist nicht 

berechtigt, seine Rechte aus dem Sachverständigen-Vertrag an Dritte 

abzutreten. 

 

8) Unabhängigkeit des Sachverständigen 

Der Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er die Wertermittlung als 

unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt. 
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II. BESCHREIBUNG 

1) Überregional 

Mannersdorf am Leithagebirge ist eine Stadtgemeinde im Bezirk Bruck an der 

Leitha in Niederösterreich. 

 

Die Stadt Mannersdorf am Leithagebirge liegt im Industrieviertel am Fuß des 

Leithagebirges im südöstlichsten Teil Niederösterreichs. Die Fläche der 

Stadtgemeinde umfasst 29,92 Quadratkilometer. Davon sind 44 Prozent 

landwirtschaftliche Nutzfläche, 41 Prozent sind bewaldet. 

 

Das Gemeindegebiet umfasst folgende drei Ortschaften (in Klammern 

Einwohner, Stand 1. Jänner 2023): 

 

• Mannersdorf am Leithagebirge (3494) 

• Sandberg (83) 

• Wasenbruck (642) 

 

Mannersdorf besteht nur aus einer einzigen Katastralgemeinde, es besteht 

allerdings ein weiterer Ort etwa vier Kilometer nordöstlich von Mannersdorf, 

Wasenbruck mit rund 600 Einwohnern. Diese hauptsächlich von Pendlern 

bewohnte Ortschaft liegt zwischen der Leitha und dem von der Leitha 

abgezweigten Werkskanal für die mittlerweile geschlossene Teppich- und 

Filztuchfabrik in Wasenbruck. 

 

Rund 6 Kilometer in nördlicher Richtung befindet sich der Ortsteil Sandberg, 

der durch die Leitha von Götzendorf getrennt wird. 

 

2) Wirtschaft 

 

Im Jahr 2001 gab es 133 nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten und 47 land- 

und forstwirtschaftliche Betrieben nach der Erhebung 1999. Nach der 

Volkszählung 2001 betrug die Zahl der Erwerbstätigen am Wohnort 1647. Die 

Erwerbsquote lag 2001 bei 45,18 Prozent. 

 

In Mannersdorf befindet sich ein Zementwerk von Lafarge Perlmooser. Es ist 

das größte Zementwerk Österreichs mit einer Produktionskapazität von 1,1 

Millionen Tonnen. Zu diesem Werk gehört auch das höchste Bauwerk des 

Ortes, ein 118 Meter hoher Schornstein, der auch als Richtfunkstützpunkt 

dient. 
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3) Statistik 

 

Staat: Österreich 

Bundesland: Niederösterreich 

Politischer Bezirk: Bruck an der Leitha 

Kfz-Kennzeichen: BL 

Fläche: 29,92 km² 

Koordinaten: 47° 58′ 0″ N, 16° 36′ 0″ O  

Höhe: 212 m ü. A. 

Einwohner: 4.219 (1. Jän. 2023) 

Bevölkerungsdichte: 141 Einw. pro km² 

Postleitzahl: 2452 

Vorwahl: 02168 

Gemeindekennziffer: 3 07 16 

Adresse der 

Gemeinde-

verwaltung: 

Hauptstraße 48 

2452 Mannersdorf am 

Leithagebirge 

Website: www.mannersdorf-

leithagebirge.gv.at 

 

 

 

4) Gemeinde Infrastruktur 

In der Gemeinde gibt es zwei Kindergärten, eine Volksschule und eine Neue 

Mittelschule. 

 

Weiters gibt es mehrere Ärzte, Feuerwehr, einige Vereine, 

Freizeiteinrichtungen, Gastronomie und die wesentlichen 

Nahversorgungseinrichtungen. 

 

Die Infrastruktur kann als gut bezeichnet werden. 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Land_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieder%C3%B6sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bezirke_und_Statutarst%C3%A4dte_in_%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Bruck_an_der_Leitha
https://de.wikipedia.org/wiki/Kfz-Kennzeichen_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System_1984
https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Mannersdorf_am_Leithagebirge&language=de&params=47.966666666667_N_16.6_E_dim:10000_region:AT-3_type:city(4219)
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6he_%C3%BCber_dem_Meeresspiegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Meter_%C3%BCber_Adria
https://de.wikipedia.org/wiki/Einwohnerzahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerungsdichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Postleitzahl_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Telefonvorwahl_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtlicher_Gemeindeschl%C3%BCssel
http://www.mannersdorf-leithagebirge.gv.at/
http://www.mannersdorf-leithagebirge.gv.at/
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5)  Öffentlicher Verkehr 

Mannersdorf liegt an der B 15 der Mannersdorfer Straße, die an der südlichen 

Grenze Wien beginnt, über das Leithagebirge führt und in Donnerskirchen an 

der B 50 der Eisenstädter Straße, die von Neusiedl / See nach Eisenstadt 

führt, endet. 

 

Eine Alternativstrecke ist die B 60, die Leithastraße, die in Fischamend von 

der Autobahn A4 abzweigt. 

 

Öffentlich ist Mannersdorf an den Bus angeschlossen, der nächste Bahnhof 

befindet sich in Götzendorf ca. 5 km entfernt. 
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III. EZ 1503, EZ 3143, KG 05012 MANNERSDORF AM 

LEITHAGEBIRGE, BEZIRKSGERICHT BRUCK 

AN DER LEITHA 
1) Grundbuchsauszüge vom 29.01.2026 
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2) Regionale Lage der Grundstücke 

Die beiden zusammenhängenden Grundstücke liegen an der Ecke 

Ziegelofengasse / Perlmooserweg nördlich und in unmittelbarer Nähe der 

Hauptstraße. 
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3) Größe und Form der Grundstücke 

Das gegenständliche Grundstück ist polygonal und fällt von Süd/Ost nach 

Nord/West ab. 

 

 

 
 

 

 

 

Die Gesamtfläche des Grundstücks beträgt 1.688 m². 
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4) Flächenwidmung und Bebauung 

Das gegenständliche Grundstück ist als BW – Bauland Wohngebiet 

gewidmet.  

 

Die Bebauungsdichte des Grundstücks wurde im Bebauungsplan mit 40% 

festgelegt, in geschlossener Bauweise mit der Bauklasse I, II (bis 8 m). 

 

Flächenwidmungsplan & Bebauungsplan 
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Auf der EZ 1503 befinden sich 7 Reihenhäuser, aufgeteilt in 2 Zeilen mit 1 x 4 

und 1 x 3 Häusern. 

 

 
 

Die Bebauungsdichte und bebaute Fläche auf der EZ 1503 beträgt: 

 

 
Die Gebäudehöhen wurden mit 6,29 m kodiert. 
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Am Grundstück der EZ 3143 befindet sich ein Einfamilienhaus. 

 

 
 

Die Bebauungsdichte auf dieser EZ beträgt: 

 

 
 

Die Gebäudehöhe wurde ebenfalls mit 6,29 m kodiert. 

 

 

5) Verdachtsflächenkataster 

Die Grundstücke der EZ 1503 und EZ 3143 in Mannersdorf am Leithagebirge 

(05012) sind derzeit nicht im Verdachtsflächenkataster oder Altlastenatlas 

verzeichnet. 
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6) Öffentliche Ver- und Entsorgung / Haustechnikinfrastruktur 

Heizung: Luftwärmepumpe 

Lüftung: vorhanden - Küche 

Wasserversorgung: Öffentliche Versorgungseinrichtung 

Kanal:  Öffentliche Entsorgung 

Strom: Öffentliche Versorgungseinrichtung 

Regenwässer: Sickerschacht 

TV:  

Internet:  

 

 

IV. LOKALAUGENSCHEIN 

Es handelt sich hierbei um eine Reihenhausanlage und um ein freistehendes 

Haus. 
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Teilweise sind die Häuser im Rohbau und teilweise sind sie außen verputzt. 

 

Die Fenster sind teilweise eingebaut. 

 

In den Außenanlagen liegt Bauschutt. 

 

 
 

 
 

Das Gelände fällt von der Straße nach unten ab. 
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An der nordwestlichen Grundgrenze ist die Baugrube offen und mit 

Grundwasser gefüllt.  

 

 
 

 

Die Häuser bestehen aus 

 

- Kellergeschoss 

- Erdgeschoss 

- Obergeschoss 

 

Die Fenster sind von der Firma Schüco. 

 

Am Grundstücksende ist Wasser. 

 

Die Häuser stehen offensichtlich im Grundwasser. 

 

Die nachfolgenden Fotos sind nur auszugsweise, um einen Überblick zu 

erhalten. Die gesamte Fotodokumentation ist im Anhang des Gutachtens. 
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Haus 7: 

 

Das Haus ist im Rohbau, teilweise sind die Elektroleitungen verlegt. 

 

Der Keller ist undicht. 

 

Die Bodenplatte ist feucht. 

 

Im Übergang Betonmauerwerk zu Betonziegelmauerwerk gibt es massive 

Aussinterungen. 

 

In diesem Haus gibt es auch keinen Estrich im Keller.  
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Haus 1:  

 

Dieses ist komplett im Rohbau, ohne Zwischenwände. 

 

im Keller steht ca. 30 cm Wasser. 
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Haus 2:  

 

Ebenfalls komplett im Rohbau. 

 

In diesem Keller steht teilweise Wasser. 

 

Die Häuser sind mit Ziegeln gemauert. 
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Haus 3: 

 

Dieses ist komplett im Rohbau, ohne Zwischenwände. 

 

Auch dieser Keller ist feucht durch das Wasser. 

 

Die Fenster straßenseitig im Erdgeschoss fehlen zum Teil, aber auch 

innenhofseitig. 

 

Die Fenster waren bereits alle einmal gesetzt und wurden wieder ausgebaut. 
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Haus 4: 

 

Im Keller steht ebenfalls Wasser. 
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Haus 5: 

 

In diesem Haus stehen zum Teil die Gipskartonwände. 

 

Die Rohelektroinstallation ist hergestellt. 

 

In diesem Haus ist der Estrich hergestellt und die Fußbodenheizung darunter 

verlegt. 

 

Im Keller ist der Fußboden feucht, der Verputz löst sich im Sockelbereich 

komplett. 

 

Der Keller ist komplett durchfeuchtet. 

 

Im Keller wurde ebenfalls bereits der Estrich hergestellt. 

 

Vermutlich ist der Verputz durch Feuchtigkeit und Frost aufgebrochen und 

abgefallen. 

 

Am heutigen Tag ist der Verputz komplett nass. 
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Haus 6: 

 

Gleicher Ausbaugrad wie Haus 5. 

 

Der Estrich ist hergestellt, die Rohelektroinstallation auch, die Zwischenwände 

und Dacheindeckung teilweise. 

 

Generell ist der Keller dieses Hauses unverputzt und die Bodenplatte feucht. 

 

Aber auch hier sind die Wände feucht. 

 

Unterhalb des Estrichs steht Wasser. 
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34 

 

Einfamilienhaus 

 

Dieses steht an der Ecke Ziegelofengasse / Perlmooserweg. 

 

Dieses ist komplett im Rohbau und unverputzt. 

 

Eine Stiege ist im Haus nicht vorhanden. 

 

Im Keller steht Wasser. 
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V. BAUAKT 

 

1) Einreichplanung 

 

❖ Reihenhäuser 
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❖ Einfamilienhaus 
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2) Baubescheide 
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3) Baueinstellung 
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VI. POLIERPLANPRÜFUNG 

Auf der Baustelle wurden Polierpläne gefunden, die der Sachverständige 

gesichert hat. 

 

Die Polierpläne, insbesondere der Schnitt bei Haus 7, wurden einer kurzen 

Prüfung unterzogen, dabei wurden einige Planungsfehler erkannt. 

 

Die Balkonplatten wirken wie Kühlrippen, sie sind zwar oben und unten 

gedämmt aber nicht stirnseitig. 

 

Der Hochzug am Dach beträgt lediglich 6 cm, wobei die Darstellung der 

Isolierung überhaupt komplett mangelhaft ist und bezogen auf die 

Attikahochmauerung bei 6 cm und des Weiteren grob mangelhaft ist. 

 

Geplant ist die Isolierung im Keller. Diese endet im Bereich der Unterkante 

Fenster und müsste über das Niveau hinausgezogen werden. 

 

Das Grundwasser ist mit 2,50 m kotiert. In wie weit die Isolierung unterhalb 

der Bodenplatte hergestellt ist, lässt sich ohne Aufgrabungsarbeiten nicht 

prüfen. Faktum ist aber, dass in dem Keller Wasser steht. 

 

Die Lichtschächte sind lediglich an der Wärmedämmung befestigt und 

müssten aber in die Isolierung eingebunden sein.  

 

Der komplette Abdichtungshochzug geht nicht über Erdniveau. 

 

Im ersten Stock am Sturzbereich ist ein Jalousiekasten eingesetzt. Hier ist 

eine massive Kältebrücke gegeben.  
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VII. BAUPLANUNG UND BAUAUSFÜHRUNG 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

Derzeit sind die Baugenehmigungen noch aufrecht. 

 

Bei allen Häusern ist die Kellerisolierung, wie auch immer diese ausgeführt 

wurde, grob mangelhaft. 

 

Es dringt von außen Grundwasser in den Keller. 

 

Bei einigen Kellern steht bis zu 30 cm Wasser. – Dies ist dem Umstand 

geschuldet, dass die Häuser im Grundwasser gebaut wurden und die 

Kellerisolierung grob mangelhaft ist. 

 

Die eingebauten Fenster der Firma Schüco wurden zum Teil wieder – von 

wem auch immer – ausgebaut. 

 

Ob die vorhandenen fassadenseitigen Fenster bauphysikalisch richtig 

eingebaut wurden, ist mehr als zweifelhaft. 

 

Zu erkennen ist weiters, dass die Fassade durchfeuchtet ist und mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auch die darunter liegende Wärmedämmung. 

 

Weiters ist das unverputzte Ziegelmauerwerk bereits zumindest einer 

Frostperiode ausgesetzt. – Auch dies führt zu Schäden am Ziegel. 

 

Ob die vorhandenen Bauschäden – hier insbesondere die Kellerabdichtung – 

saniert werden können, ist aus der Sicht des Sachverständigen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auszuschließen oder nur mit einem derart hohen Aufwand, 

der einer Neuherstellung faktisch gleichkommt. 

 

Die Polierplanung weist einige Mängel auf (z.B. Isolierhochzüge am Dach, 

Kältebrücken, …) Ob diese im Zuge der Bauausführung behoben werden 

können, bleibt offen. 

 

Meiner Einschätzung nach ist sowohl die technische als auch die 

wirtschaftliche Abbruchreife gegeben. 
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VIII. BEWERTUNG 

Auf Grund meiner sachkundigen Einschätzung ist sowohl die wirtschaftliche 

als auch technische Abbruchreife gegeben. 

 

Daher ist für die Bewertung ausschließlich der Bodenwert abzügl. 

Abbruchkosten relevant. 

 

Der Bodenwert wird über den Vergleichswert ermittelt. 

 

Im Bodenwert ist keine USt. zu berücksichtigen, in den Abbruchkosten ist sie 

enthalten, ebenso in den Planungskosten. 

 

❖ EZ 1503 und 3143 

 

 

1) Bodenwert 

Der Immobilienpreisspiegel der Zeitschrift Gewinn Mai 2025 gibt für 

Grundstücke in Mannersdorf am Leithagebirge € 180,00/m² - € 300,00/m² 

Grundfläche vor, darin nicht enthalten sind An- und Aufschließungskosten. 

 

Die Statistik Austria gibt einen Mittelwert von € 211,11/m² an. 

 

Bodenpreise.at geben einen Mittelwert von 149,80/m² an. 

 

Bei ImmoNetZT wurden folgende Preise erhoben: 
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Auf Grundlage der Datenerhebungen und auf Basis meiner Erfahrungswerte 

erscheint mir ein Grundstückspreis von € 250,00/m² als angemessen. 

 

 

2) Abbruchkosten 
 
Der Hauptverband der allg. beeideten und gerichtl. zert. Sachverständigen gibt 

Abbruchkosten von netto € 30,00 / m³ BRI vor. 

 

Bebaute Fläche Reihenhäuser: 484 m² 

Höhe: 9,30 m 

BRI: 4501 m³ 

 

Abbruchkosten inkl. USt. ger.: € 162.000,00 

 

Bebaute Fläche Einfamilienhaus: 72 m² 

Höhe: 9,30 m 

BRI: 670 m³ 

 

Abbruchkosten inkl. USt. ger.: € 24.000,00 

 

 

3) Einreichplanung 
 

Die Einreichplanung und noch gültige Baugenehmigung stellen einen Wert 

dar. 

 

Aus meiner Sicht sind Umplanungen erforderlich, die Gemeinde steht aber der 

Realisierung dieses Bauprojektes aufgeschlossen gegenüber. 

 

Den Wert nehme ich pauschal inkl. USt. mit € 30.000,00 an. 
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4) Verkehrswert / Vergleichswertverfahren 

Der gegenständliche Verkehrswert errechnet sich aus dem Bodenwert, 

abzügl. Bauwert, zuzügl. dem Wert der Planungskosten. 

 

 

BODENWERT EZ 1503 1 446,00 m² € 250,00 = € 361 500,00

BODENWERT EZ 3143 222,00 m² € 250,00 = € 55 500,00

€ 417 000,00

ABBRUCH REIHENHÄUSER -€ 162 000,00

ABBRUCH EF HAUS -€ 24 000,00

-€ 186 000,00

PLANUNG € 30 000,00

€ 30 000,00

VERKEHRSWERT € 261 000,00

 

 

IX. ZUSAMMENFASSUNG 

Der Verkehrswert – 1/1 Anteil der EZ 1503 und 3143 der KG 05012 

Mannersdorf am Leithagebirge, BG Bruck an der Leitha beträgt somit: 

 

 

 

€ 261.000,00 

=============== 

 

in Worten: Euro zweihunderteinundsechzigtausend 00/100 

 

zum Bewertungsstichtag Februar 2026. 

 

Grundsätzlich weist der Sachverständige darauf hin, dass die 

Bewertungsungenauigkeit bei +/- 10 % liegt. 
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X. SCHLUSSBEMERKUNG 

Das Gutachten umfasst 74 Seiten mit einer Fotodokumentation im Anhang. 
 

Sollten Umstände auftreten, die dem Gutachter zum Zeitpunkt der Erstellung 

dieses Gutachtens nicht bekannt waren oder wissentlich verheimlicht wurden, 

so sind diese unverzüglich aufzuzeigen. 
 

Das Gutachten wird elektronisch ausgefertigt. 

 

Der Sachverständige 
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